
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung 
 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der 
Gesellschaft EUR 3.000.000,00 und ist eingeteilt in 3.000.000 Stückaktien. Die Zahl der 
Aktien, die ein Stimmrecht gewähren, also die Gesamtzahl der Aktien abzüglich der zum 
Zeitpunkt der Einberufung von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71 d AktG 
zuzurechnenden eigenen Aktien beträgt zu diesem Zeitpunkt 2.938.000 Stückaktien.  
 


